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Checkliste: Voraussetzungen des Anspruchs auf Weiterbeschäftigung
	Prüfen Sie, ob alle Voraussetzungen nach § 102 Abs. 5 BetrVG erfüllt sind.
	JA NEIN

	Hat der Arbeitgeber eine ordentliche Kündigung erklärt? Bei einer außerordentlichen Kündigung und bei einer unter Vorbehalt angenommen Änderungskündigung gilt § 102 Abs. 5 BetrVG nicht.
	

	Hat der Betriebsrat einer ordentlichen Kündigung frist- und ordnungsgemäß widersprochen?
	

	Hat der Arbeitnehmer Kündigungsschutzklage erhoben?
	

	Wenn Sie alle Fragen mit JA beantwortet haben, ist der Anspruch gegeben. Der Arbeitgeber muss daraufhin den Arbeitnehmer nach Ablauf der Kündigungsfrist bis zum rechtskräftigen Abschluss des Rechtsstreits zu unveränderten Arbeitsbedingungen weiterbeschäftigen.
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